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Öffentlicher Teil: 
 

1.  Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Be-
schlussfähigkeit 

  

 
Protokoll: 
 
Der Vorsitzende Dieter Jüngerkes stellte nach Begrüßung der Anwesenden die ord-
nungsgemäß erfolgte Einladung und die Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses 
fest. Ergänzungen bzw. Änderungen der Tagesordnung wurden nicht gewünscht. 
 
 
  

2.  Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2015 
Vorlage: 20/1193/XVI/2016 

  

 

Nach Erläuterung durch Kreiskämmerer Graul fasst der Ausschuss den Be-
schluss: 

Die dem Kreistag nach § 22 Abs.4 GemHVO NRW vorzulegende Übersicht über die        
gemäß § 22 Abs.1-3 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen mit Angabe der 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan 2016 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Kreistag wird empfohlen. 
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Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig beschlossen. 

 
 
  

3.  Kreishaushalt 2016/2017: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden 
Vorlage: 20/1200/XVI/2016 

 
Protokoll: 

KTA Dr. Ammermann führte aus, dass in Abwägung der Umstände der Entwurf des 
Haushaltsplanes 2016/2017 keine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 
zum Zwecke des Haushaltsausgleichs berücksichtige. Ein solches Vorgehen hätte ein 
de-facto-Defizit in der Haushaltsplanung zur Folge. Aufgrund der positiven Erfahrun-
gen mit dem vorangegangenen Doppelhaushalt 2014/2015 wolle man dem Anliegen 
der Städte und Gemeinden, keinen weiteren Doppelhaushalt zu verabschieden, nicht 
nachkommen.  
Dem schlossen sich die Fraktionen UWG und FDP an. 
 
Angesichts hoher Umlagegrundlagen sowie bekannter Unterfinanzierung der kreisan-
gehörigen Kommunen plädierten sowohl die SPD-Fraktion als auch die Fraktion Bünd-
nis 90/ Die Grünen dafür, das Anliegen der Städte und Gemeinden zu unterstützen. 
 
Die bereits im Haushaltsplanverfahren ermittelten Verbesserungen von rund 1,2 Mio. € 
sowie die über die Veränderungsliste in die Beratung eingebrachten weiteren Entlas-
tungen von rund 1,5 Mio. € stellen mit insgesamt rund 3,7 Mio. € eine weitere Minde-
rung des Umlagebetrages dar. Es sei weiter festzuhalten, dass im Zeitraum der Haus-
haltsplanung die Steuerkraft der Städte und Gemeinden erheblich angestiegen ist und 
zwar – ohne Schlüsselzuweisungen – um mehr als 53 Mio. €. Von diesem Zuwachs 
verbleibe den Städten und Gemeinden rund 60%, wobei rund 80% des Sozialhilfeauf-
wandes im Kreis durch den örtlichen Sozialhilfeträger zu tragen, also dem Rhein-Kreis 
Neuss zu tragen sind. Darüber hinaus verliert der Rhein-Kreis Neuss wiederum durch 
das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 rund 9,3 Mio. € an Schlüsselzuweisungen, die 
damit um mehr als 35% gegenüber dem Vorjahr sinken bei gleichzeitigem Anstieg des 
Aufwandes aus der Landschaftsumlage, der um rund 9 Mio. € auf über 111 Mio. € und 
damit auf einen Anteil von rund 40% am Umlageaufkommen steigt, so Landrat Pet-
rauschke. 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage führe auch nicht zu Verbesserungen im 
Haushalt, insbesondere nicht zu Einsparungen und stelle damit dauerhaft keine struk-
turelle Entlastung beim Umlagebedarf dar. 
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Beschlussempfehlung: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag, den im Beteiligungsverfahren vorgetra-
genen Anregungen nicht zu folgen und diese zurückzuweisen. 

 

 
 

Abstimmungsergebnis: 

14 JA-Stimmen (11 CDU, 2 FDP und 1 UWG) und 10 NEIN-Stimmen (6 SPD, 3 Bündnis 
90/ Die Grünen und 1 Linke) 

 
 
  

4.  Kreishaushalt 2016/2017: Beratung über den Entwurf 
Vorlage: 20/1201/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Grundlage der Beratungen war der Entwurf des Doppelhaushaltes 2016/2017 unter 
Einbeziehung der Änderungsliste. 
 
Zum Verfahrensablauf ist festzuhalten, dass der Vorsitzende die Produktgruppen ein-
zeln zur Beratung aufrief. 
 
Die in der Übersicht nicht gesondert aufgeführten Produktgruppen und Produkte wur-
den im Rahmen der Abstimmung über den Gesamthaushalt in die Entscheidung mit 
einbezogen und beschlossen. 
 
Die Beschlussfassung bezieht sich auf die Sachkonten im Ergebnisplan. Die korrespon-
dierenden Sachkonten im Finanzplan werden von der Verwaltung entsprechend fortge-
schrieben. Dies gilt ebenso für die Finanzplanung 2018 – 2020. 

 

Beschluss: 

s. Anlage „Beschlussprotokoll zu TOP 4“ 

 
 
 
  

5.  Antrag Freie Kreistagsgruppe Rhein-Kreis Neuss vom 11.02.2016 
Vorlage: 20/1208/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Der Antrag der FKG vom 12.02.2016 wird zur Kenntnis genommen. Es wird eine Prü-
fung durch die Verwaltung geben, inwieweit der Vorschlag praktikabel wäre. 

Kommunalanleihen könnten beispielsweise bei einer größeren Gesamtsumme im Sinne 
der Übernahme der Abfallentsorgungsanlagen, Ende 2016, in Betracht gezogen wer-
den.  



. Sitzung des Finanzausschusses am 01.03.2016 

 

 

Es wird von Seiten der Verwaltung zugesichert, diesen Vorschlag eingehend zu prüfen 
und zu betrachten, ob es sich hierbei um eine zukünftige sinnvolle Finanzierungsmög-
lichkeit für den Rhein-Kreis Neuss handeln könnte. 

 
 

 
 
 
  

6.  Mitteilungen und Anfragen 
 

Protokoll: 

Es erfolgten keine Wortmeldungen. 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss Dieter Jüngerkes um 12:30 Uhr die Sit-
zung. 
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Lfd. Nr./  
Beschluss-Nr. 

Antragssteller 
(Fraktionen) 

Antrag 
(evtl. Begründung) 

Abstimmungsergebnis 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
UWG/ Die Aktive 

 
Seite 355, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“, 
Tischvorlage Nr. 20/1252/XVI/2016 
 
Antrag: 
Einrichtung eines neuen Produktes mit der Bezeichnung „Hilfe für Flüchtlinge“ 
 
Begründung: 
Bessere Transparenz über die Höhe der finanziellen Unterstützung/Kostenübernahme 
durch Land und Bund. 
 
Aussprache: 
Im Unterschied zu den Städten und Gemeinden, denen aufgrund des 
Asylbewerberleistungsgesetzes finanzieller Aufwand in verschiedenen Bereichen für die 
Finanzierung der Flüchtlinge entsteht, hat der Rhein-Kreis Neuss zur Zeit lediglich 
Kosten hinsichtlich der Notaufnahmeeinrichtung (bis voraussichtlich Ende April 2016).   
Ein eigenständiges Produkt ist daher nicht erforderlich. Die Kosten, die hinsichtlich der 
Notaufnahmeeinrichtung entstehen und die Höhe der Erstattung seitens des Landes, 
können jederzeit aufgelistet und vorgelegt werden. 
 

 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
UWG/ Die Aktive 

 
Seite 34, Produkt 010.111.020 „Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.“ 
„Vermarktung der Kulturzentren des Rhein-Kreis Neuss“ 
 
Die Vermarktung der Kulturzentren Zons und Sinsteden soll in Zukunft verbessert 
werden. Beispielsweise auch über andere Medien wie das Internet etc. und nicht nur 
über Flyer. Man solle über eine Erhöhung der Kursangebote nachdenken. 

 
 
 
 
einstimmiger Beschluss 
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Begründung: Die Kreismuseen sollen attraktiver werden.  
 
Aussprache: Die Verwaltung erläuterte, welche Angebote bereits bestehen. Die zur 
Verfügung stehenden Mittel sind auskömmlich. An weiteren Konzeptionen wird 
gearbeitet und aufgrund dessen wird der Antrag in den Kulturausschuss verwiesen. 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
UWG/ Die Aktive 

 
Verschiedene Produkte 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Preisverleihung, insbesondere für das 
Ehrenamt vorzulegen. 
 
Aussprache: 
Nach Erläuterung durch die Verwaltung wurde der Antrag in den Ältestenrat verwiesen. 
Die weitere Berichterstattung erfolgt im Kreisausschuss/ Kreistag. 

 
 
 
 
einstimmiger Beschluss 

 
 
 
4 

 
 
 
SPD  

 
S. 38, Produkt 010.111.020 „Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.“ 
Sachkonto 52811070 „ Journalistenpreis“  
 
Es wird beantragt die Mittel für den Journalistenpreis pro Ehrenamt ab 2017 zu 
streichen bzw. eine teilweise Kostenübernahme (50 % des Preisgeldes) durch 
Sponsorengelder zu erreichen. 
 
Erklärung des Landrates: 
Der Antrag wird ebenfalls in den Ältestenrat verwiesen. 
 

 
 
 
 
einstimmiger Beschluss 
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6 

 
 
 
 
 
Bündnis 90/Die 
Grünen 

 
Seite 221 ff, Produkt 030.221.016 Martinusschule Kaarst 
Änderungsliste Seite 8 „Berufsvorbereitende Maßnahme“ 
 
Die Mittel für die geplanten Maßnahmen werden nicht in den Haushalt 2016 und 2017 
eingestellt. 
 
Begründung: Die Förderschulen haben den Auftrag die Schüler mit besonderem 
Förderbedarf speziell auch auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Man muss hier von 
einem Versagen der Martinusschule ausgehen.  
 
Aussprache:  
Die Verwaltung erläuterte, dass es sich hierbei nicht um eine Maßnahme nur für die 
Schüler der Martinusschule handelt, sondern für alle Schüler, die eine Förderschule im 
Kreisgebiet oder eine Schule des gemeinsamen Lernens verlassen.  
 
 
 

 
 
mit Mehrheit abgelehnt 
 
3 JA-Stimmen (Bündnis 
90/Die Grünen) 
21 NEIN-Stimmen (CDU, 
SPD, FDP, UWG, Die 
Linke) 
 

Lfd. Nr./  
Beschluss-Nr. 

Antragssteller 
(Fraktionen) 

Antrag 
(evtl. Begründung) 

Abstimmungsergebnis 

 
 
 
5 

 
 
 
Bündnis 90/ Die 
Grünen 

 
S. 72, Produkt 010.111.091 „Allgemeine Personalwirtschaft“ 
 
Bei den Personalkosten sollen pauschal 1 Mio. € eingespart werden, beispielsweise 
durch Stellenabbau bei der Wirtschaftsförderung und der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Aussprache: 
Ohne Einschränkung der Leistungsfähigkeit seien bei den Personalkosten keine weiteren 
Sparmöglichkeiten vorhanden. Eine mögliche Einsparung ist nur verbunden mit einer 
Aufgabenkritik realisierbar.  
 

 
 
 
bei 3 Gegenstimmen 
(Bündnis 90/ Die 
Grünen) mit Mehrheit 
abgelehnt 
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Lfd. Nr./  
Beschluss-Nr. 

Antragssteller 
(Fraktionen) 

Antrag 
(evtl. Begründung) 

Abstimmungsergebnis 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
UWG / Die Aktive 

 
Seite 302, Produkt 040.263.010 „Musikschule Rhein-Kreis Neuss“ 
Sachkonto 50190010 Honorarkräfte 
 
Antrag: 
Die Verwaltung wird beauftragt  

• zu überprüfen und zu berichten, wie viele Honorarkräfte bei der Musikschule zum 
jetzigen Zeitpunkt beschäftigt sind. 
• Den Beschluss aus dem Jahr 2013, freiwerdende Stellen bis zur Höchstgrenze 
von 20 % durch Honorarkräfte zu ersetzen schnellstens umzusetzen. 

 
Aussprache: 
Der Anteil der Honorarkräfte bezogen auf die Jahreswochenstunden wurde in den 
letzten drei Jahren auf 12 % gesteigert. Ein Ausscheiden von tariflich Beschäftigten 
werde genutzt um den Anteil der Honorarkräfte weiter zu erhöhen. Die weitere 
Entwicklung bleibe abzuwarten. Dies ist jedoch von verschiedenen Faktoren, wie der 
Schüleranzahl, der Anzahl der Jahreswochenstunden und dem Ausscheiden von tariflich 
Beschäftigten abhängig. 
Zur Reduzierung des jährlichen Defizits werden Kooperationen mit anderen 
Musikschulen geprüft, aktuell mit der der Musikschule der Stadt Dormagen. Über den 
Sachstand dieser Prüfungen werde stets im Kulturausschuss berichtet. 
 

 

 

 
 
 
8 

 
 
 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

 
Seite 327, Produkt 050.312.010 „Grundsicherung für Arbeitssuchende“,  
Leistungen ‚Anzahl der Bedarfsgemeinschaften‘ 
 
Antrag: 
Senkung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf 15.000 (Plan 15.900) für das Jahr 
2016 und auf 14.500 (Plan 16.000) für das Jahr 2017. 
 
 

 
mit Mehrheit abgelehnt 
 
 
3 Ja-Stimmen (Bündnis 
90/Die Grünen) 
21 Nein-Stimmen (CDU, 
SPD,FDP, UWG/Die Aktive, 
Die Linke) 
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Begründung: 
Einsparung in Höhe von 4,5 Mio Euro. 
 
Aussprache 
Eine Senkung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften kann nicht durch Antrag 
beschlossen werden, da gesetzliche Ansprüche aus dem SGB II erfüllt werden müssen. 
Erklärtes Ziel ist es, langzeitarbeitslose Hilfeempfänger und Hilfeempfängerinnen „in 
Arbeit zu bringen“, um so die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu verringern. Es muss 
jedoch davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften durch 
Flüchtlinge mit Bleibeperspektive zunächst ansteigen wird. 
 

 
 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
UWG/ 
Die Aktive 

 
Seite 338, Produkt 050.331.010 „Förderung der Wohlfahrtspflege“, 
Tischvorlage Nr. 20/1252/XVI/2016 
 
Antrag (nach Modifikation): 
Der Antrag vom 22.02.2016, dass alle Sozialverbände, die Jahr für Jahr Zuschüsse vom 
Rhein-Kreis Neuss erhalten, offen legen sollen, welche Kurse/Beratungsprojekte 
angeboten werden und wie hoch die Auslastung der Angebote ist, wird in den Sozial- 
und Gesundheitsausschuss verwiesen. 
 
 
Begründung: 
Vermeidung von „Doppelangeboten und Doppelförderung“, Darlegung der 
Wirtschaftlichkeit und Prüfung des Erfordernisses anderer/weiterer Angebote. 
 
 
Aussprache: 
Bereits im Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 11.02.2016 wurde beschlossen, mit 
den Sozialverbänden in einen „Wirkungsdialog“ einzutreten, dem ein 
„Wirkungscontrolling“ folgen soll.  
 
 

 
 
 
 
 
einstimmig beschlossen 



Finanzausschuss 01.03.2016, Beschlussprotokoll zu TOP 4 
 

6 
 

Lfd. Nr./  
Beschluss-Nr. 

Antragssteller 
(Fraktionen) 

Antrag 
(evtl. Begründung) 

Abstimmungsergebnis 

 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

 
Seite 339, Produkt 050.331.010 „Förderung der Wohlfahrtspflege“, 
Einrichtung eines Sonderfonds für Verhütungsmittel 
 
Antrag: 
Einrichtung eines Sonderfonds für Verhütungsmittel i.H.v. 30.000 € p.A. jeweils für     
2016 + 2017 
 
Begründung: 
Aus fiskalischen Gründen wurde der Antrag vom Sozial- und Gesundheitsausschuss in 
seiner Sitzung am 11.02.2016 an den Finanzausschuss verwiesen. 
 
Aussprache: 
Mit der Umstellung des Sozialhilfesystems und der damit verbundenen Einführung des 
SGB II im Jahr 2005 erfolgte eine Umstellung von der Einzelbedarfsdeckung auf die 
Gesamtbedarfsdeckung. Es soll bei dieser Systematik bleiben und keine separaten 
Regelungen für einzelne Sonderbedarfe erfolgen. 
 

 
 
 
mit Mehrheit abgelehnt 
 
9 Ja-Stimmen (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen) 
14 Nein-Stimmen (CDU, 
FDP, UWG/Die Aktive) 
1 Enthaltung (Die Linke) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

  
Seite 339, Produkt 050.331.010 „Förderung der Wohlfahrtspflege“, 
Sachkonten  5318 0070  Allgemeiner Zuschuss für Beratungsstellen 
                  5318 0090  Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ 
                  5318 0100  Schwangerschaftskonfliktberatung 
1. Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2016/2017 vom 16.02.2016 
hier: „Wunschliste“ 2016/2017, lfd. Nr. 2 bis 4 
 
 
 
Anträge:  
Erhöhung der jährlichen Zuschüsse entsprechend der von den jeweiligen Trägern 
gestellten Anträge. 
 

 
Anträge „Wunschliste“ 
2016/2017, lfd. Nr. 2-4 in 
separater Abstimmung je 
Sachkonto: 
 
 
 
 
 
jeweils 
mit Mehrheit abgelehnt 
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Begründung: 
Aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten und/oder gewünschter 
Stellenausweitung wegen steigender Fallzahlen beantragen der „Sozialdienst 
Katholischer Frauen e.V. (SkF) – Ortsverband Neuss“, die Beratungsstelle Neuss des 
„Frauen helfen Frauen e.V.“ und „Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss“ eine 
Erhöhung der bisher gewährten Zuschüsse. 
 
 
 
Aussprache: 
Alle Anträge auf Erhöhung der Zuschüsse sind nachvollziehbar und vertretbar. Es sollte 
ihnen jedoch aufgrund der von den Städten und Gemeinden eingeforderten 
Haushaltsdisziplin nicht stattgegeben werden, zumal bereits eine 1%ige Steigerung der 
Ansätze berücksichtigt wurde.   

 
10 Ja-Stimmen (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke) 
14 Nein-Stimmen (CDU, 
FDP, UWG/Die Aktive) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

 
Seite 355, Produkt 050.351.010 „Allgemeine Sozialverwaltung“, 
Sachkonto  5291 1120 Kulturprogramm für Senioren 
               (4321 0080 Entgelte Kulturprogramm für Senioren) 
 
Antrag (nach Modifikation): 
Keine Programmausweitung von drei auf vier Veranstaltungen jährlich im Rahmen des 
Seniorenkulturprogramms und somit keine Erhöhung der Ansätze von 15.000 € auf 
20.000 € p.A.. 
 
Begründung: 
Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, deren Ausweitung nicht erforderlich ist. 
Aussprache: 
Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden und den 
bereits abgelehnten Anträgen der Wohlfahrtsverbände (Wunschliste) sollte keine 
Ausweitung des Seniorenkulturprogramms stattfinden und eine Kürzung der Ansätze um 
25% sowohl bei der o.g. Aufwands- allerdings auch bei der Ertragsposition 
vorgenommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
mit Mehrheit 
beschlossen 
 
17 Ja-Stimmen (CDU, FDP, 
UWG/Die Aktive, Bündnis 
90/Die Grünen) 
6 Nein-Stimmen (SPD)  
1 Enthaltung (Die Linke) 
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Lfd. Nr./  
Beschluss-Nr. 

Antragssteller 
(Fraktionen) 

Antrag 
(evtl. Begründung) 

Abstimmungsergebnis 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
UWG / Die Aktive 

 
Seite 408, Produkt 060.364.010 „Familienbüro“ 
Sachkonto 52910130 Familienkarte 
Antrag: 
Die Verwaltung wird beauftragt, Werbepartner für die Familienkarte zu akquirieren, 
damit die Karte kostenneutral angeboten werden kann. 
 
Aussprache: 
Die Verwaltung nimmt die Anregung auf. Bisher sei noch kein Interessent als 
Werbepartner zur Mitfinanzierung der Familienkarte gefunden worden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

  
Seite 421, Produkt 070.414.010 „Gesundheitsschutz und -pflege“, 
Sachkonten  5318 0440  Projekt „Kinder im Zentrum“ 
1. Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2016/2017 vom 16.02.2016 
hier: „Wunschliste“ 2016/2017, lfd. Nr. 5 
 
Antrag: 
Erhöhung des jährlichen Zuschusses entsprechend dem vom Träger gestellten Antrag 
sowie Anpassung des gewährten Zuschusses um 1,5 %  p.A.. 
 
Begründung: 
Aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten ist eine Erhöhung des Zuschusses 
erforderlich. 
 
Aussprache: 
Der Antrag auf Erhöhung des Zuschusses ist nachvollziehbar und vertretbar.  
Es sollte ihm jedoch aufgrund der von den Städten und Gemeinden eingeforderten 
Haushaltsdisziplin und unter Hinweis auf die bereits abgelehnten Anträge aus der 
Wunschliste lfd. Nr. 2-4 nicht stattgegeben werden. 
 

 
 
 
 
 
mit Mehrheit abgelehnt 
 
9 Ja-Stimmen (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen) 
13 Nein-Stimmen (CDU, 
FDP) 
1 Enthaltung (Die Linke) 
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Eine „automatische“  Erhöhung des Ansatzes um 1,5% p.A. ohne Einzelprüfung kommt 
zudem grundsätzlich nicht in Betracht. 
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SPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 446, Produkt 090.511.010 „Kreisentwicklung“, 
Sachkonto 5291 1030  Lokaler ENERGIEPAKT 
Tischvorlage Nr. 20/1252/XVI/2016 
1. Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2016/2017 vom 16.02.2016 
hier: Änderung der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2016/2017 (Seite 13) 
 
Antrag: 
Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes unter Beantragung von Fördermitteln 
beim Bund. Für das Haushaltsjahr 2017 soll dementsprechend eine Aufwandsposition 
i.H.v. 85.000 € und eine Ertragsposition i.H.v. 55.000 €  eingeplant werden (insofern 
Rücknahme der Streichung des Ansatzes bei Sachkonto 5291 1030). In 2016 soll eine 
Abfrage bei den kreiseigenen Kommunen hinsichtlich des Bedarfes zur Erstellung eines 
Integrierten Klimaschutzkonzeptes erfolgen. 
 
Begründung: 
Bundes- und Landesregierung räumen dem Klimaschutz eine hohe Priorität ein. Da 
seitens des Landes bisher noch keine konkrete Förderungszusage erfolgte, soll jetzt auf 
die Möglichkeit einer Bundesförderung zurückgegriffen werden, die es schon seit Jahren 
gibt. 
 
Aussprache: 
Zwar hat das Land ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und „vage“ eine Förderung für 
die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes zugesagt, an weiteren Konkretisierungen fehlt 
es jedoch bis heute. Diese sollten abgewartet werden, damit feststeht, welche 
Anforderungen an das zu erstellende Klimaschutzkonzept gestellt werden. Eine 
Bundesförderung sollte zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantragt werden.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit Mehrheit abgelehnt 
 
9 Ja-Stimmen (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen) 
14 Nein-Stimmen (CDU, 
FDP, UWG/Die Aktive) 
1 Enthaltung (Die Linke) 
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16 

 
 
 
CDU 

 
Antrag: 
Mit Blick auf den Strukturwandel soll für o.g. Sachverhalt eine „Erinnerungsposition“ im 
Haushaltsplan jeweils für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 eingerichtet werden. 
 Hierfür wird sowohl im entsprechenden Aufwands- als auch Ertragskonto ein Betrag 
i.H.v. 1,00 € veranschlagt. 

 
mit Mehrheit 
beschlossen 
 
14 Ja-Stimmen (CDU, FDP, 
UWG/Die Aktive) 
10 Enthaltungen (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke) 
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Bündnis 90/Die 
Grünen 

 
Seite 495, Produkt 100.522.010 „Wohnraumförderung und 
Wohnungsbindung“ 
Änderungsliste Seite 20 Finanzplan Konto 78480000„Erwerb von sonstigen 
Finanzanlagen“  
 
Da es sich um einen „Vorsorge“ Betrag handelt, sollen die Mittel nicht in den Haushalt 
2016 eingestellt werden. 
 
Begründung: Die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft ist noch nicht beschlossen.   
 
Erklärung des Landrates:  
Die Mittel wurden vorsorglich in den Haushalt eingestellt, sie sind nicht ergebniswirksam 
und somit nicht umlagerelevant. Falls der Kreistag die Gründung der 
Wohnungsbaugesellschaft beschließt, wären die Mittel im Haushalt veranschlagt. 
  

 
 
 
mit Mehrheit 
beschlossen 
 
22 JA-Stimmen (CDU, 
SPD, FDP) 
2 Enthaltungen (Die 
Linke, UWG) 
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Bündnis 90/Die 
Grünen 

 
Seite 561, Produkt 140.561.010 „Untere Wasserbehörde“ 
Sachkonto 52910200 „Amtliche Überwachung und Gewässerschutz“ 
 
Der Ansatz soll auf den Vorjahresansatz von 18.500 € angehoben werden. 
 
Begründung: 
Der Gewässerschutz ist wichtig und darf nicht vernachlässigt werden. 
 

 
 
 
mit Mehrheit abgelehnt 
 
3 JA-Stimmen (Grüne) 
12 NEIN-Stimmen (CDU, 
FDP) 
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Aussprache: 
Die Verwaltung erläuterte, dass die Senkung des Ansatzes eine Anpassung an die 
Rechnungsergebnisse der Vorjahre sei. Sollten Mehraufwendungen notwendig sein, 
werden diese Mittel selbstverständlich im Haushaltsjahr bereitgestellt. 
 

 
 
Enthaltungen (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, 
UWG, Die Linke) 
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Verwaltung 

 
Seite 599 ff., Produkt 160.611.010, „Steuern, allg. Zuweisungen und 
Umlagen“, Inklusionspauschale als allgemeine Zuweisung 
 
Die Inklusionspauschale i.H.v. 147.000 € müsse laut Herrn Graul noch im Haushaltsplan  
veranschlagt werden. Sie stelle sowohl einen Ertrag für den Produktbereich 160 
„Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ als auch einen Aufwand im 
Produktbereich 050 „Soziales“ im Sinne der Poolbildung Inklusion dar und sei daher 
ergebnisneutral. 
 
 

 

 
 
 
20 

 
 
 
Bündnis 90/ Die 
Grünen 

 
Seite 608 ff., Produkt 160.612.010, „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“, 
Senkung Umlagesatz LVR 
 
Der Landschaftsverband Rheinland wird aufgefordert einen Nachtragshaushalt 
aufzustellen und den Umlagesatz um 0,25 v.H. zu senken. 
Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen bittet den Landrat den gestellten Antrag an die 
LVR Direktorin und die Fraktionen der Landschaftsversammlung weiterzuleiten. 
 
Aussprache: 
Die CDU führte aus, dass es sich hierbei um einen flankierenden Antrag handle, den  
viele Kreise im Rheinland einreichten. Die Kämmerin des Landschaftsverbandes habe 
dargelegt, dass die Mehrmittel dringend notwendig wären. Mehrkosten entstehen 
insbesondere durch gestiegene Personalkosten im Sozial- und Erziehungsbereich. 
 
Mehrere Großstädte hätten im Bereich der Eingliederungshilfe Klage gegen den LVR 
erhoben. 

 
 
 
mit Mehrheit abgelehnt 
9 JA-Stimmen (Grüne, 
SPD) 
14 NEIN-Stimmen (CDU, 
FDP, UWG) 
1 Enthaltung (Die Linke) 
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Aufgrund des Klagerisikos hat der LVR zugesichert, alle Mitgliedskörperschaften gleich 
zu behandeln. Es sei im Übrigen eine Rückstellung in Höhe von 55 Mio. € gebildet 
worden.  
 

 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
CDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 608 ff., Produkt 160.612.010, „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“, 
Senkung Umlagesatz LVR 
 
 
Änderungsantrag: 
 
Wenn der LVR für 2016 den Umlagesatz senkt oder die Landschaftsumlage teilweise 
nicht erhebt, soll die eintretende Entlastung des Rhein-Kreis Neuss noch in 2016 durch 
teilweise Nicht-Erhebung der Kreisumlage an die Städte und Gemeinden weitergegeben 
werden.  
 
 
 
 
 
Nach Abschluss der Beratungen ergibt sich für den Ergebnisplan ein Überschuss von 
2.950,00 €. Dieser Betrag führt nicht zu einer Veränderung des Hebesatzes der 
Kreisumlage. KTA R. Thiel regt an bis zur Beschlussfassung durch den Kreistag nochmals 
über eine Senkung der Kreisumlage nachzudenken, die in Form einer „Drittelung“ 
erfolgen könne. Und zwar solle ein Drittel des Mehrbedarfes durch weitere 
Sparmaßnahmen des Kreises selbst, ein Drittel durch die Gemeinden über eine höhere 
Kreisumlage und ein Drittel über eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt 
werden. 
Die CDU empfahl eine Beschlussfassung in der zuvor bereits diskutierten Form. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit Mehrheit von CDU, 
FDP und UWG/ Die 
Aktive gegen die 
Stimmen von Bündnis 
90/ Die Grünen und den 
Linken und bei 
Enthaltung der SPD 
beschlossen 
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Beschlussempfehlung: 
Der Finanzausschuss beschließt die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen des 
Ergebnis- bzw. Finanzplanes 2016/2017. Er empfiehlt dem Kreistag dem Beschluss der 
Haushaltssatzung 2016 und 2017 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den 
Haushaltsberatungen aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen und der §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der jeweils zurzeit geltenden Fassung. 
 

 
 
 
Anlagen: 
Zusammenstellung der haushaltswirksamen Beschlüsse des Finanzausschusses mit den Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2016 und 2017. 
 





S

e Ansatz Ansatz mehr(+) mehr(+) Ansatz Ansatz mehr(+) mehr(+)

i PB Produkt Sachkonto Bezeichnung neu FA ÄL VW weniger(-) weniger(-) neu FA ÄL VW weniger(-) weniger(-)

t 2016 2016 Ertrag Aufwand Aufrechnung 2017 2017 Ertrag Aufwand Aufrechnung

e EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ergebnisplan 2016/17 + 453.831.634 + 453.831.634 + 0 + 470.314.025 + 470.314.025 + 0

1. Änderungsliste vom 16.02.16 + 2.854.412 + 2.854.412 + 0 - 7.119.633 - 7.119.633 + 0

gesamt: + 456.686.046 + 456.686.046 + 0 + 463.194.392 + 463.194.392 + 0

050 Soziale Leistungen  

050 351 010 Allgemeine Sozialverwaltung

355 050 351 010 4321 0080 Entgelt Kulturprogramm für Senioren + 6.200 + 8.250 - 2.050 + 0 -2.050 + 6.200 + 8.250 - 2.050 + 0 -2.050

356 050 351 010 5291 1120 Kulturprogramm für Senioren + 15.000 + 20.000 + 0 - 5.000 2.950 + 15.000 + 20.000 + 0 - 5.000 2.950

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  

090 511 010 Kreisentwicklung

446 090 511 010 4141 -neu- Landeszuwendung für Klimaschutzkonzept + 1 + 0 + 1 2.951 + 1 + 0 + 1 + 0 2.951

446 090 511 010 5291 1030 Lokaler Energiepakt + 1 + 0 + 0 + 1 2.950 + 1 + 0 + 0 + 1 2.950

160 Allgemeine Finanzwirtschaft  

160 611 010

599 160 611 010 4131 0010 Inklusionspauschale + 147.000 + 0 + 147.000 149.950 + 147.000 + 0 + 147.000 149.950

317 050 311 010 5318 0650 Poolbildung Inkluison + 147.000 + 0 + 0 + 147.000 2.950 + 147.000 + 0 + 0 + 147.000 2.950

Summe Veränderungen 
Finanzausschuss 144.951 142.001 144.951 142.001

Verbesserung (+) + 2.950 + 2.950

Ausgleich des Ergebnisplanes 2016/2017:

160 Allgemeine Finanzwirtschaft  

160 611 010

599 160 611 010 4182 0000 Kreisumlage Hebesatz 40,75 v.H. + 263.916.491 + 263.919.441 - 2.950 -2.950 + 262.941.119 + 262.944.069 - 2.950 -2.950

Ergebnisplan Gesamtbetrag neu: 456.828.047 456.828.047 + 0 463.336.393 463.336.393 + 0

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisplan

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
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S

e Bezeichnung Ansatz Ansatz mehr(+) mehr(+) Ansatz Ansatz mehr(+) mehr(+)

i neu FA ÄL VW weniger(-) weniger(-) neu FA ÄL VW weniger(-) weniger(-)

t 2016 2016 Einzahlung Auszahlung Aufrechnung 2017 2017 Einzahlung Auszahlung Aufrechnung

e EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzplan 2016/17

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit + 445.803.083 + 433.290.532 + 12.512.551 + 462.293.888 + 448.968.096 + 13.325.792

b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79) + 3.987.859 + 20.555.724 - 16.567.865 + 45.768.259 + 59.540.767 - 13.772.508

1. Änderungsliste vom 16.02.16

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit + 2.854.412 + 2.949.912 - 95.500 - 7.119.633 - 7.015.078 - 104.555

b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79) + 58.410 - 994.130 + 1.052.540 - 1.000.000 + 122.500 - 1.122.500

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit + 448.657.495 + 436.240.444 + 12.417.051 + 455.174.255 + 441.953.018 + 13.221.237

b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79) + 4.046.269 + 19.561.594 - 15.515.325 + 44.768.259 + 59.663.267 - 14.895.008

Summe Veränderungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit  (Übertrag vom 
Ergebnisplan) 142.001 142.001 0 142.001 142.001 0

100 Bauen und Wohnen  

7 522 522 010

495 100 522 010 7848 0000 Stammkapital Wohnungsbaugesllschaft + 0 + 50.000 + 0 - 50.000 50.000

Summe Veränderungen 
Investitionstätigkeit Finanzausschuss 4.046.269 19.511.594 50.000 44.768.259 59.663.267 0

Finanzplan 2016/17 neu

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit 448.799.496 436.382.445 12.417.051 455.316.256 442.095.019 13.221.237

b) Investitionstätigkeit (68, 69, 78, 79) 4.046.269 19.511.594 -15.465.325 44.768.259 59.663.267 -14.895.008

Finanzplan

Wohnraumförderung
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2016 2017

§ 1 Ergebnisplan 

Gesamtbetrag der Erträge 456.828.047 € 463.336.393 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 456.828.047 € 463.336.393 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 448.799.496 € 455.316.256 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 436.382.445 € 442.095.019 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 4.046.269 € 44.768.259 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 19.511.594 € 59.663.267 €

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite 0 € 40.000.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 355.000 € 0 €

§ 4 Verringerung der Ausgleichsrücklage 0 € 0 €

§ 5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 50.000.000 € 50.000.000 €

§ 6 Zif. 1 Hebesatz der Kreisumlage 40,75 v.H. 40,75 v.H.

§ 6 Zif. 1  

Satz 2 3,69 v.H. 3,79 v.H.

§ 6 Zif. 2 Mehrbelastung Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich 0,286 v.H 0,285 v.H

Kaarst 0,375 v.H  0,374 v.H

Korschenbroich 0,628 v.H  0,627 v.H
Jüchen 0,318 v.H  0,318 v.H
Rommerskirchen 0,455 v.H 0,454 v.H

§ 6 Zif. 3 Hebesatz der Jugendamtsumlage 18,516 v.H. 19,442 v.H.

Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Netto- 

aufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden 
der Umlagegrundlagen nicht erhoben. 50% der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl 

der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2016/2017
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